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Amtsblatt 
des Landkreises Miltenberg 

 
  

 

 

Abfallwirtschaft im Landkreis Miltenberg; 

Annahme von Altholz aus den sonstigen Herkunftsbereichen nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz – KrWG  – Entsorgungspreise ab 01.12.2016 
 
 
Der Landkreis Miltenberg nimmt seit 1. November 2016 Altholz der Klassen I – IV nach der Alt-
holzverordnung aus den sonstigen Herkunftsbereichen nur noch im Rahmen des Betriebes ge-
werblicher Art umsatzsteuerpflichtig zur Entsorgung an. Zu den Altholzabfällen aus den sonstigen 
Herkunftsbereichen zählen alle Anlieferungen bei denen es sich nicht um Monoanlieferungen aus 
dem Herkunftsbereich der privaten Haushalte handelt und die Herkunft nicht nachgewiesen werden 
kann. 
 
Weitere Voraussetzung für eine Annahme solcher Anlieferungen aus den sonstigen Herkunftsberei-
chen ist seit 1. November 2016 die vorherige Abfallanmeldung und Freigabe durch den Landkreis 
Miltenberg. Nachweispflichtige Abfälle ohne Entsorgungsnachweis und Begleitschein oder ohne die 
erforderlichen Begleitpapiere nach § 16 b Nachweisverordnung können nicht angenommen werden. 
 
Der Entsorgungspreis beträgt 80,00 € je Tonne zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Im Son-
derfall der mit dem Landkreis abgesprochenen Direktanlieferung beim Biomassekraftwerk Buchen 
auf das landkreiseigene Kontingent werden bis 30.11.2016 Kosten von 50,00 € je Tonne zzgl Um-
satzsteuer fällig. 
 
Ab 01. Dezember 2016 wird der Entsorgungspreis für vom Landkreis genehmigte Direktanlie-
ferungen zum Biomassekraftwerk Odenwald auf 65,00 € je Tonne zzgl. Umsatzsteuer erhöht 
und damit den steigenden Preisen des Altholzmarktes angepasst. 
 
 
Diese Regelungen betreffen nicht Altholz nach § 2 Ziffer 5 AltholzV, chromathaltiges Altholz und mit 
Teeröl behandeltes Altholz. Dieses muss weiterhin über das Müllheizkraftwerk Schweinfurt beseitigt 
werden. Dafür gilt die Gebühr für brennbare Abfälle nach der Abfallgebührensatzung von derzeit 
125,00 € je Tonne. 
 
 
Miltenberg, 17.11.2016 
 
gez. 
 
S c h e r f 
Landrat 
 
 
 
 


